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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1955

Norm

ABGB §919

HGB §376

Rechtssatz

Bei einem Fixgeschäft hat die rechtzeitige Erstattung der Anzeige des Gläubigers, auf der Erfüllung zu bestehen, zur

Folge, daß sich nunmehr weder der Gläubiger noch der Schuldner auf den Mangel des Interesses an der verspäteten

Erfüllung berufen kann und daß der Verzug, in dem sich der Schuldner zur Zeit der Anzeige befunden hat, als behoben

anzusehen ist.
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